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bertus comes de Saxonia) die gleichen drei Ablehnungsgründe, wie ich sie 
unter Ziffer 5 gegen die Filiation Ekberts (von Elsdorf) vorgebracht habe. 
Bei einer Identität von Kuno von Öhningen und Konrad von Schwaben 
ergäbe sich stattdessen eine viel einfachere Lösung, bei der die fünf zu­
erst genannten Mitstifter als consanguinei erkennbar werden (vgl. Stamm­
tafel 3):


